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Fakultative Bema-Leistungen sind nicht in die Berechnung einbezogen. Fallen diese
Leistungen an, verändert sich nicht der Festzuschuss, sondern der Eigenanteil des Patienten
steigt.

1 Bei Härtefällen muss der Versicherte für die Kosten, die den doppelten Festzuschuss über-
steigen, selbst aufkommen, wenn er gleichartigen oder andersartigen Zahnersatz wählt.

Der Eigenanteil des Patienten kann durch folgende Faktoren variieren:
– mehrfaches Anfallen einer Leistung (z. B. Anfertigung eines Provisoriums)
– zusätzliche Leistungen (siehe Punkt 1)
– zusätzliche Begleitleistungen (bei gleichartigem und andersartigem Zahnersatz)
– Unterschiede hinsichtlich der Laborkosten (z. B. regionale Preisunterschiede, Praxislabor-

Preise oder gesonderte Vereinbarungen bei gleichartigem und andersartigem Zahnersatz)
– erhöhter Steigerungsfaktor bei GOZ-Leistungen

Berechnungsbeispiel

6.10 Gleichartige Versorgung: Erneuerung des Innenteils einer Teleskopkrone

Seite 3Czerny

Erneuerung des Zirkonoxid-Primärteils einer Teleskopkrone an 33

Zahn Leistungsbeschreibung BEMA-Nr. GOZ-Nr. Anzahl

33 Teleskopkrone 5040 (3,2) 1

UK Wiederherstellung eines Verbindungselements 5090 (3,2) 1

33 Provisorische Krone 19 1

Festzuschuss
Befundgruppe Zähne Anzahl

6.10 33 1

Eigenanteil geschätzt in €
ohne Bonus ca. 850,–

Bonus 20 % ca. 815,–

Bonus 30 % ca. 800,–

Härtefall ca. 690,–1

Laborkosten gesamt in € ca. 500,–




